
Aktionsprogramm Kindertagespflege: Förderung von Festanstellungsmodellen 
Festanstellung im System der Kindertagespflege für Kinder U3 
 
Mit dem „Aktionsprogramm Kindertagespflege – Festanstellung von Kindertagespflegepersonen“ werden Arbeitgeber gefördert, die TPP entsprechend der 
Förderbedingungen sozialversicherungspflichtig beschäftigen. Als Kofinanzierung sind min. 50 Prozent der Gesamtausgaben beizusteuern. Als Kofinanzierung 
kann auch die laufende Geldleistung des Stadt- bzw. Landkreises herangezogen werden (Abtretung des Anspruchs der TPP an den Arbeitgeber). Die neu 
geschaffenen Plätze sind eindeutig der Kindertagespflege zuzuordnen und lassen sich von der institutionellen Kinderbetreuung abgrenzen – die Festanstellung 
bleibt im System Kindertagespflege (siehe Schema): 
 

 
 

Örtliche Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe 

Stadt- bzw. Landkreis 

Arbeitgeber der TPP 
Stadt- bzw. Landkreis, 
Gemeinde und Städte, 
Tagesmüttervereine, 

Unternehmen

Bund 

Tagespflegeperson (TPP) 

Eltern 

Pro festangestellte TPP min. 1 
neuer Betreuungsplatz 
(Vollzeitplatz) – Aufteilung in 
zwei Sharing-Plätze möglich 

Antrag der Fördergelder 
Fehlbedarfsfinanzierung – 
Vertragsschluss erst nach 
Bewilligung (4 Wochen vorher) 

Fördergelder 
50% des AG-Bruttos für die Dauer 
von 12 Monaten bei einer 
Anstellung von 24 Monaten 
7% des Gesamt-AG Bruttos 
(Verwaltungskosten, Keine 
Nachweise)Arbeitsvertrag – bereits tätige 

oder neue TPP 
Anstellung min. S 2 TVöD SuE 
Mindestqualifizierung TPP mit 
160 UE nach DJI oder 
vergleichbar

Abtretung des Anspruchs auf die 
laufenden Geldleistungen 
5,50 Euro pro Stunde / Kind 
sowie ggf. weiterer 
Direktleistungen an die TPP vom 
örtlichen Jugendhilfeträger 

Kooperationsvereinbarung 
Kofinanzierung – analog zu 
zahlende Vergütung an eine 
selbständige TPP 
Unterstützungserklärung 
Festanstellung: Aufnahme in 
Bedarfsplanung

Lfd. Geldleistungen 

Kostenbeitrag 

Suche nach TPP 


